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Antrag zur Landesversammlung 
Antrag eingereicht von Michael Gerdes 

Eingang des Antrags in OG am LG am 05.02.2026 

der Ortsgruppe / dem Delegierten LG-Vorstand 

Antrag in OG-Jahreshauptversammlung am 06.02.2026 

in Haren 

beschlossen. 

Abstimmungsergebnis dafür: 5 dagegen: 0 Enth.: 0  

 
Unterschrift (bitte zusätzlich Name in Blockschrift angeben) ______________________________________________________________ 

 
Eingang des Antrags in LG am 06.02.2026 

Befürwortet in der Delegiertenversammlung der LG Waterkant 

am 08.03.2026 

in Spohle 

Abstimmungsergebnis dafür:       dagegen:       Enth.:        

 

Antrag (nicht für Änderungen der Satzung und/oder Ordnungen!) 

Titel: Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur strukturellen Überprüfung und Überarbeitung der derzeit geltenden 
Ordnungen und Durchführungsbestimmungen 

 
Begründung: Bei der Überarbeitung der neuen Richterordnung ist aufgefallen, dass es in den aktuell gültigen 

Ordnungen und Durchführungsbestimmungen einige Punkte gibt, die noch einmal genauer geprüft 
werden sollten. Über die Jahre wurden diese Regelungen immer wieder ergänzt oder geändert – 
allerdings nicht immer vollständig aufeinander abgestimmt. 

Dadurch gibt es heute teilweise Überschneidungen oder sogar widersprüchliche Regelungen. Das kann 
in der Praxis zu Unsicherheiten führen, weil nicht immer klar ist, welche Bestimmung im Zweifel gilt. 

Deshalb erscheint es sinnvoll, die bestehenden Ordnungen und Durchführungsbestimmungen 
grundsätzlich zu überprüfen und übersichtlich sowie verständlich neu zu strukturieren. So kann 
sichergestellt werden, dass die Regelungen klar, nachvollziehbar und in sich stimmig sind. 

Die Bildung einer Arbeitsgruppe bietet dafür einen geeigneten Rahmen. Sie kann die bestehenden 
Regelwerke geordnet und transparent überarbeiten und damit eine verlässliche Grundlage für 
zukünftige Entscheidungen schaffen. 

 
Anlage: 
(Original-Antrag) 

      

 
Bestätigung des LG-Vorsitzenden ______________________________________________________________ 
(Unterschrift) 

Antrag 14.1


